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(54) STOSSDÄMPFUNGSEINRICHTUNG FÜR EINEN AKKUMULATOR

(57) Es wird eine Werkzeugmaschine (1), insbeson-
dere ein Meißelhammer, mit einem Gehäuse (3), einer
in einer Längsrichtung verlaufenden Arbeitsachse (9),
wenigstens einer Akkuschnittstelleneinrichtung (19, 21)
für ein wiederlösbares Verbinden wenigstens eines Ak-
kumulators (15, 17) mit der Werkzeugmaschine (1) und
einem ersten Seitenhandgriff (5) mit einer ersten Haup-
terstreckungsrichtung (33) und einem zweiten Seiten-
handgriff (7) mit einer zweiten Haupterstreckungsrich-
tung (35) vorgeschlagen. Die Seitenhandgriffe (5, 7) sind
im Wesentlichen symmetrisch zu der Arbeitsachse (9)
angeordnet. Wenigstens eine Entkopplungseinrichtung
(39, 41) ist zur vibrationsdämpfenden Anbindung der Sei-
tenhandgriffe (5, 7) an dem Gehäuse (3) vorgesehen. Es
ist eine Schutzeinrichtung (75) zum Schutz eines mit der
Akkuschnittstelleneinrichtung (19, 21) gekoppelten Ak-
kumulators (15, 17) vorgesehen. Die Schutzeinrichtung
(75) weist einen Innenraum (93) zum wenigstens teilwei-
sen Aufnehmen wenigstens eines Akkumulators (15, 17)
auf. Die Schutzeinrichtung (75) umfasst das Gehäuse
(3) bezüglich der Längsrichtung (9) in Umfangsrichtung
und ist über wenigstens eine Verbindungseinrichtung
(78) mit wenigstens einem Seitenhandgriff (5, 7) verbun-
den.



EP 4 321 302 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werk-
zeugmaschine, insbesondere einen Meißelhammer, ge-
mäß der im Oberbegriff des Patentanspruches 1 näher
definierten Art.
[0002] Aus der EP 3 943 251 A1 ist ein Meißelhammer
mit einem Gehäuse bekannt, wobei eine Antriebseinrich-
tung des Meißelhammers von Akkumulatoren mit Ener-
gie versorgbar ist. Es sind zwei seitlich angeordnete Grif-
fe vorgesehen, wobei eine Entkopplungseinrichtung vor-
gesehen ist, die zur Reduzierung von im Betrieb auf die
Griffe wirkenden Vibrationen vorgesehen ist. Der Mei-
ßelhammer ist zur Anordnung von zwei Akkumulatoren
vorgesehen, die jeweils auf einer einer Werkzeugaufnah-
me abgewandten Seite des Gehäuses und somit ober-
halb des Gehäuses mittels einer Akkuschnittstellenein-
richtung an dem Gehäuse anordenbar sind. Zum Schutz
der Akkumulatoren ist eine Schutzeinrichtung vorgese-
hen.
[0003] Nachteilhafterweise weist ein derartiger Mei-
ßelhammer eine große Aufbauhöhe in Längsrichtung
des Meißelhammers auf. Im Falle eines Kippens oder
Sturzes des Meißelhammers können auf die Akkumula-
toren aufgrund der gegebenenfalls großen Fallhöhe gro-
ßen Kräften ausgesetzt sein, so dass eine Schutzeinrich-
tung besonders stabil und massiv auszuführen ist
[0004] Darüber hinaus ist aus der DE 10 2018 210 189
A1 ein Schlaghammer mit einem Gehäuse bekannt, wo-
bei ein Schwerpunkt der Werkzeugmaschine im Wesent-
lichen auf der Arbeitsachse angeordnet ist. Die Werk-
zeugmaschine weist eine Akkuschnittstelle auf, über die
ein Akkupack lösbar mit der Werkzeugmaschine verbind-
bar ist. Die Griffe sind jeweils über eine Dämpfungsein-
heit mit dem Gehäuse verbunden. Es ist weiterhin offen-
bart, dass der Akkupack unterhalb eines Griffs angeord-
net und von einem mit dem Griff verbundenen Schutze-
lement geschützt ist.
[0005] Nachteilhafterweise kann ein Schutz des Akku-
packs bei einer derartigen Ausführung insbesondere bei
einem Sturz der Werkzeugmaschine oder bei Stößen un-
zureichend bzw. unerwünscht gering sein.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine
Werkzeugmaschine, insbesondere einen Meißelham-
mer, bereitzustellen, bei eine Aufbauhöhe der Werk-
zeugmaschine reduziert und auf konstruktiv einfache
Weise ein sicherer Schutz von mit Werkzeugmaschine
verbundenen Akkumulatoren erzielbar ist.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegenstand
des unabhängigen Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte
Ausgestaltungsformen der Erfindung finden sich in den
entsprechenden Unteransprüchen.
[0008] Es wird eine Werkzeugmaschine, insbesonde-
re Meißelhammer, mit einem Gehäuse, einer in einer
Längsrichtung verlaufenden Arbeitsachse, wenigstens
einer Akkuschnittstelleneinrichtung für ein wiederlösba-
res Verbinden wenigstens eines Akkumulators mit der
Werkzeugmaschine und einem ersten Seitenhandgriff

mit einer ersten Haupterstreckungsrichtung und einem
zweiten Seitenhandgriff mit einer zweiten Haupterstre-
ckungsrichtung, wobei die Seitenhandgriffe im Wesent-
lichen symmetrisch zu der Längsrichtung angeordnet
sind, vorgeschlagen, wobei wenigstens eine Entkopp-
lungseinrichtung zur vibrationsdämpfenden Anbindung
der Seitenhandgriffe an dem Gehäuse vorgesehen ist,
wobei eine Schutzeinrichtung zum Schutz eines mit der
Akkuschnittstelleneinrichtung gekoppelten Akkumula-
tors vorgesehen ist, und wobei die Schutzeinrichtung ein
Innenvolumen zum wenigstens teilweisen Aufnehmen
des wenigstens einen Akkumulators aufweist.
[0009] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die Schutzeinrichtung das Gehäuse bezüglich der
Längsrichtung in Umfangsrichtung umfasst und über we-
nigstens eine Verbindungseinrichtung mit wenigstens ei-
nem Seitenhandgriff verbunden ist.
[0010] Eine erfindungsgemäß ausgeführte Werkzeug-
maschine hat den Vorteil, dass mit der wenigstens einen
Akkuschnittstelleneinrichtung verbunden Akkumulato-
ren auf einfache Weise insbesondere in allen Betriebs-
zuständen der Werkzeugmaschine in gewünschtem Um-
fang vor einer Beschädigung schützbar sind. Dies ist
durch die das Gehäuse umfassende Ausführung der
Schutzeinrichtung erzielt, wodurch auf einfache Weise
eine Abstützung der Schutzeinrichtung an dem Gehäuse
erzielt ist. Darüber hinaus sind mit der Akkuschnittstel-
leneinrichtung verbundene Akkumulatoren durch die
Kopplung der Akkuschnittstelleneinrichtung an die von
dem Gehäuse mittels der Entkopplungseinrichtung ent-
koppelten Seitenhandgriffe im Betrieb vor Vibrationen
geschützt.
[0011] Weiterhin weist eine erfindungsgemäß ausge-
führte Werkzeugmaschine eine vorteilhaft geringe Auf-
bauhöhe in Längsrichtung der Werkzeugmaschine auf.
Dies ist dadurch erreicht, dass die Schutzeinrichtung das
Gehäuse umfasst und somit nicht auf einer einer Werk-
zeugaufnahme abgewandten Seite des Gehäuses an-
geordnet ist. Weiterhin ist gegenüber einer Anordnung
der Akkuschnittstelleneinrichtung in einem einer Werk-
zeugaufnahme abgewandten Endbereich der Werk-
zeugmaschine ein Schwerpunkt der vorgeschlagenen
Werkzeugmaschine vorteilhaft nahe an einer Bearbei-
tungsfläche angeordnet. Hierdurch ist zudem eine maxi-
male Fallhöhe eines mit der Akkuschnittstelleneinrich-
tung verbundenen Akkumulators in einem Betrieb der
Werkzeugmaschine gegenüber einer Anordnung des
Akkumulators in einem der Werkzeugaufnahme abge-
wandten Endbereichs der Werkzeugmaschine reduziert,
so dass die Gefahr einer Beschädigung eines mit der
Akkuschnittstelleneinrichtung verbundenen Akkumula-
tors reduziert ist.
[0012] Der erste Seitenhandgriff und der zweite Sei-
tenhandgriff definieren jeweils eine ersten Haupterstre-
ckungsrichtung bzw. eine zweite Haupterstreckungsrich-
tung, wobei die Haupterstreckungsrichtungen in einem
unbelasteten Zustand der Seitenhandgriffe insbesonde-
re im Wesentlichen senkrecht zu der Längsrichtung an-
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geordnet sind und sich im Wesentlichen in einer Quer-
richtung erstrecken. Ein Schwerpunkt der Werkzeugma-
schine in einer aufrechten Position liegt vorzugsweise im
Wesentlichen auf einer durch die Werkzeugaufnahme
definierten Arbeitsachse der Werkzeugmaschine.
[0013] Durch die Entkopplungseinrichtung sind auf ei-
nen Anwender, der die Werkzeugmaschine an den Sei-
tenhandgriffen hält, im Betrieb der Werkzeugmaschine
wirkende mechanische Einwirkungen, wie beispielswei-
se Schläge, Stöße oder dergleichen reduziert. Darüber
hinaus ist auch ein mit der Akkuschnittstelleneinrichtung
verbundener Akkumulator durch die Entkopplungsein-
richtung von mechanischen Einwirkungen geschützt
bzw. deren Einwirkungen auf einen mit der Akkuschnitt-
stelleneinrichtung verbundenen Akkumulator sind stark
reduziert.
[0014] Bei einer vorteilhaften Ausführung einer Werk-
zeugmaschine nach der Erfindung ermöglicht die Ver-
bindungseinrichtung eine Bewegung der Schutzeinrich-
tung im Wesentlichen in Längsrichtung gegenüber dem
Gehäuse. Hierdurch ist auf einfache Weise eine Ent-
kopplung der Schutzeinrichtung und hiermit auch der Ak-
kuschnittstelleneinrichtung von dem Gehäuse erzielt.
Darüber hinaus kann das Gehäuse als Führung für die
Schutzeinrichtung fungieren und zur Stabilität der Schut-
zeinrichtung beitragen.
[0015] Bei einer konstruktiv einfachen Ausführung der
Erfindung weist die Verbindungseinrichtung wenigstens
zwei Hebel auf, wobei die Schutzeinrichtung mittels eines
ersten Hebels mit dem ersten Seitenhandgriff und mittels
eines zweiten Hebels mit dem zweiten Seitenhandgriff
verbunden ist. Über die Hebel ist die Schutzeinrichtung
an die Seitenhandgriffe gekoppelt und entsprechend ver-
gleichbar zu den Seitenhandgriffen durch die Entkopp-
lungseinrichtung vor im Betrieb der Werkzeugmaschine
auf das Gehäuse wirkenden Vibrationen geschützt.
[0016] Ein besonders guter Schutz von mit der Akku-
schnittstelleneinrichtung verbundenen Akkumulatoren
kann erreicht werden, wenn die Verbindungseinrichtung
wenigstens zwei flexible Elemente aufweist, wobei die
Schutzeinrichtung mittels eines ersten flexiblen Ele-
ments mit dem ersten Seitenhandgriff und mittels eines
zweiten flexiblen Elements mit dem zweiten Seitenhand-
griff verbunden ist. Durch die flexiblen Elemente können
im Betrieb der Werkzeugmaschine auf die Schutzeinrich-
tung und somit auch auf Akkumulatoren wirkende Vibra-
tionen weiter gedämpft werden. Darüber hinaus ist auch
ein zusätzlicher Schutz bei einem Fall oder Sturz der
Werkzeugmaschine gewährleistet.
[0017] Bei einer bevorzugten Ausführung einer Werk-
zeugmaschine nach der Erfindung sind die flexiblen Ele-
mente mit einem elastomeren Werkstoff ausgeführt.
Grundsätzlich können aber beliebige Werkstoffe mit fe-
dernden oder dämpfenden Eigenschaften zum Einsatz
kommen.
[0018] Um einen Bewegungsspielraum der Schutzein-
richtung gegenüber dem Gehäuse in Längsrichtung zu
begrenzen und hierdurch einen guten Fallschutz zu er-

zielen, kann die Schutzeinrichtung einen ersten An-
schlagbereich und das Gehäuse einen zweiten An-
schlagbereich aufweisen, wobei die Schutzeinrichtung
und das Gehäuse über die Anschlagbereiche miteinan-
der in Anlage kommen, wenn die Schutzeinrichtung ge-
genüber dem Gehäuse ausgehend von einer Ruhelage
um einen definierter Grenzwert in Längsrichtung verla-
gert ist.
[0019] Alternativ oder zusätzlich hierzu kann es vor-
gesehen sein, dass die Schutzeinrichtung einen dritten
Anschlagbereich und das Gehäuse einen vierten An-
schlagbereich aufweist, wobei der dritte Anschlagbe-
reich und der vierte Anschlag sich im Wesentlichen in
Längsrichtung erstrecken. Durch ein Zusammenwirken
des dritten Anschlagbereichs mit dem vierten Anschlag-
bereich, die vorzugsweise umlaufend ausgeführt sind,
ist einerseits eine Führung der Schutzeinrichtung gegen-
über dem Gehäuse bei der Dämpfung von Vibrationen
geschaffen. Andererseits wird durch dieses Zusammen-
wirken ein Abstützen der Schutzeinrichtung an dem Ge-
häuse beispielsweise bei einem Fall oder Sturz der Werk-
zeugmaschine erzielt. Im Ruhezustand der Werkzeug-
maschine liegt zwischen dem dritten Anschlagbereich
und dem vierten Anschlagbereich insbesondere um-
fangsseitig umlaufend ein Abstand vor, der derart ge-
wählt ist, dass ein Verklemmen der Schutzeinrichtung
gegenüber dem Gehäuse im Betrieb der Werkzeugma-
schine sicher verhindert ist.
[0020] Eine bezüglich eines Schwerpunkts, einer Sicht
eines Anwenders in Richtung eines Arbeitsbereichs und
einer Aufbaulänge der Werkzeugmaschine verbesserte
Ausführung der Erfindung ist erzielt, wenn die Schutz-
einrichtung und somit auch die Akkuschnittstelleneinrich-
tung und ein gegebenenfalls mit der Akkuschnittstellen-
einrichtung verbundener Akkumulator bezüglich der
Längsrichtung auf einer einer Werkzeugaufnahme zuge-
wandten Seite des jeweiligen Seitenhandgriffs und ins-
besondere in Längsrichtung unterhalb der Seitenhand-
griffe angeordnet sind.
[0021] Bei einer vorteilhaften Ausführung einer erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine weist die Schutz-
einrichtung wenigstens zwei Akkuschnittstelleneinrich-
tungen auf, wobei die Akkuschnittstelleneinrichtungen
insbesondere im Wesentlichen symmetrisch zu der
Längsachse angeordnet sind. Es kann auch vorgesehen
sein, dass die Schutzeinrichtung drei, vier oder mehr Ak-
kuschnittstelleneinrichtungen aufweist. Mit einer Akku-
schnittstelleneinrichtung ist wenigstens ein Akkumulator
verbindbar. Es kann auch vorgesehen sein, dass mit ei-
ner Akkuschnittstelleneinrichtung zwei, drei oder mehr
Akkumulatoren wirkverbindbar sind.
[0022] Um eine Anordnung eines Akkumulators in ei-
ner Einschubrichtung an der jeweiligen Akkuschnittstel-
leneinrichtung auf einfache Weise zu ermöglichen, kann
wenigstens eine Schutzeinrichtung eine im Wesentli-
chen senkrecht zur Längsrichtung und senkrecht zu einer
Querrichtung weisende Ausnehmung zur Wirkverbin-
dung eines Akkumulators mit der Akkuschnittstellenein-
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richtung aufweisen. Grundsätzlich kann es auch vorge-
sehen sein, dass die Schutzeinrichtung derart ausgeführt
ist, dass eine Anordnung eines Akkumulators an der je-
weiligen Akkuschnittstelleneinrichtung in einer beliebig
orientierten Einschubrichtung ermöglicht ist.
[0023] Bei einer vorteilhaften Ausführung einer erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine ist wenigstens eine
Schutzeinrichtung derart ausgestaltet, dass bei mit der
Akkuschnittstelleneinrichtung verbundenem Akkumula-
tor und einem Fall der Werkzeugmaschine in jeglicher
Richtung, die wenigstens eine Schutzeinrichtung vor
dem mit der Akkuschnittstelleneinrichtung verbundenen
Akkumulator in Kontakt mit einem planen Untergrund
kommt. Hierdurch kann ein besonders guter Schutz ei-
nes mit einer Akkuschnittstelleneinrichtung verbunde-
nen Akkumulators in jeglicher Betriebssituation sicher-
gestellt werden.
[0024] Bei einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung ist es zur Entkopplung der Seitenhandgriffe von
dem Gehäuse ist eine erste Entkopplungseinrichtung,
welche eine erste Federeinrichtung und eine erste He-
beleinrichtung aufweist, mittels welcher der erste Seiten-
handgriff drehbar an einem gehäusefesten ersten Dreh-
punkt angelenkt ist, und eine zweite Entkopplungsein-
richtung, welche eine zweite Federeinrichtung und eine
zweite Hebeleinrichtung aufweist, mittels welcher der
zweite Seitenhandgriff drehbar an einem gehäusefesten
zweiten Drehpunkt angelenkt ist, vorgesehen, wobei die
erste Federeinrichtung einerseits gehäusefest gelagert
ist und andererseits mit der ersten Hebeleinrichtung ver-
bunden ist, und wobei die zweite Federeinrichtung einer-
seits gehäusefest gelagert ist und andererseits mit der
zweiten Hebeleinrichtung verbunden ist. Die Federein-
richtungen sind insbesondere als Zugfedern ausgeführt
und reduzieren im Betrieb der Werkzeugmaschine auf
die Seitenhandgriffe wirkende Vibrationen.
[0025] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. In den Figuren sind verschie-
dene Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
dargestellt. Die Figuren, die Beschreibung und die An-
sprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmässigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kom-
binationen zusammenfassen.
[0026] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer als Meißelhammer
ausgestalteten Werkzeugmaschine mit einem
in einer Werkzeugaufnahme angeordneten
Meißel, wobei die Werkzeugmaschine in einem
unbelasteten Ruhezustand gezeigt ist;

Fig. 2 eine dreidimensionale Ansicht des Meißelham-
mers gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine Fig. 1 entsprechende Seitenansicht des
Meißelhammers gemäß Fig. 1 und Fig. 2, wobei
der Meißelhammer ohne ein Gehäuseteil dar-

gestellt ist;

Fig. 4 eine gegenüber der Darstellung in Fig. 1 um
90° gedrehte Seitenansicht des Meißelham-
mers gemäß Fig. 1 bis Fig. 3; und

Fig. 5 eine Seitenansicht des auf einem planen Un-
tergrund angeordneten Meißelhammers ge-
mäß Fig. 1 bis Fig. 4, wobei eine Schutzeinrich-
tung in einer geschnittenen Ansicht ersichtlich
ist.

Ausführungsbeispiele:

[0027] In Fig. 1 bis Fig. 5 ist jeweils eine Werkzeug-
maschine 1 in Ausgestaltung eines Meißelhammers ge-
zeigt. Es ist jedoch auch möglich, dass die Werkzeug-
maschine 1 in Form eines Schraubers, einer Bohrma-
schine, eines Bohrhammers oder dergleichen ausgestal-
tet ist.
[0028] Die als Meißelhammer ausgestaltete Werk-
zeugmaschine 1 ist in den Figuren in einer Ruhelage, d.
h. einem nicht betätigten Zustand gezeigt und weist ein
Gehäuse 3 auf, welches einteilig oder mehrteilig ausge-
führt sein kann. Weiterhin weist die Werkzeugmaschine
1 einen ersten Seitenhandgriff 5 und einen zweiten Sei-
tenhandgriff 7 auf, die im Wesentlichen symmetrisch zu
einer Arbeitsachse 9, die eine Längsachse bzw. Längs-
richtung der Werkzeugmaschine 1 definiert. Eine Werk-
zeugaufnahme 11 ist vorliegend in Eingriff mit einem als
Meißel ausgeführten Werkzeug 13, welches in der Ar-
beitsachse 9 liegt.
[0029] Im Inneren des Gehäuses 3 ist ein Elektromotor
und eine Schlagvorrichtung enthalten. Die Schlagvor-
richtung kann auch als Schlagwerk oder Schlagwerks-
vorrichtung bezeichnet werden. Der Elektromotor und
die Schlagvorrichtung sind dabei so miteinander verbun-
den, dass pulsartige Schläge erzeugt und auf die Werk-
zeugaufnahme 11 übertragen werden. Weder der Elek-
tromotor noch die Schlagvorrichtung sind in den Figuren
dargestellt.
[0030] Zur Versorgung der Werkzeugmaschine 1 und
insbesondere des Elektromotors mit elektrischer Energie
sind vorliegend ein erster Akkumulator 15 und ein zweiter
Akkumulator 17 vorgesehen, wobei der erste Akkumu-
lator 15 in Wirkverbindung mit einer ersten Akkuschnitt-
stelleneinrichtung 19 und der zweite Akkumulator 17 mit
einer zweiten Akkuschnittstelleneinrichtung 21 in Wirk-
verbindung ist. Die Akkuschnittstelleneinrichtungen 19,
21 sind an einer Schutzeinrichtung 75 angeordnet, auf
die später näher eingegangen wird.
[0031] Gemäß einer altemativen Ausführungsform ist
es auch möglich, dass lediglich ein Akkumulator oder
mehr als zwei Akkumulatoren verwendet werden.
[0032] Das Gehäuse 3 weist in Längsrichtung 9 ein
unteres Ende 23, in dessen Bereich die Werkzeugauf-
nahme 11 vorgesehen ist, und ein entgegengesetztes
oberes Ende 25 auf. Weiterhin weist das Gehäuse 3 ei-
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nen ersten Seitenbereich 27 und einen zweiten Seiten-
bereich 29 auf. Die Seitenbereiche 27, 29 bilden in Quer-
richtung 31 entgegengesetzte Begrenzungen des Ge-
häuses 3. Die Querrichtung 31 steht senkrecht zur Ar-
beitsachse 9 und ist vorliegend im Wesentlichen iden-
tisch zu Haupterstreckungsrichtungen 33, 35 der Seiten-
handgriffe 5, 7 in dem Ruhezustand der Werkzeugma-
schine 1.
[0033] Der erste Seitenhandgriff 5 ist in dem ersten
Seitenbereich 27 und der zweite Seitenhandgriff 7 in dem
zweiten, dem ersten Seitenbereich 27 in Querrichtung
31 gegenüberliegenden Seitenbereich 29 des Gehäuses
3 angeordnet.
[0034] Es ist eine in Fig. 3 näher ersichtliche Entkopp-
lungsvorrichtung 37 vorgesehen, mittels welcher die Sei-
tenhandgriffe 5 und 7 von dem Gehäuse 3 und somit von
im Betrieb der Werkzeugmaschine 1 über den Meißel 13
auf das Gehäuse 3 übertragenen Stößen, Vibrationen
und dergleichen zu einem gewissen Teil entkoppelt sind.
[0035] Die Entkopplungsvorrichtung 37 weist vorlie-
gend eine dem ersten Seitenhandgriff 5 zugeordnete ers-
te Entkopplungseinrichtung 39 und eine dem zweiten
Seitenhandgriff 7 zugeordnete zweite Entkopplungsein-
richtung 41 auf. Die erste Entkopplungseinrichtung 39
weist eine erste, als Zugfeder 43 ausgeführte Federein-
richtung und eine erste Hebeleinrichtung 45 auf, wobei
die erste Hebeleinrichtung 45 einerseits an einem ersten
gehäusefesten Drehpunkt 47 angelenkt und anderer-
seits mit dem ersten Seitenhandgriff 5 verbunden ist. Die
erste Zugfeder 43 ist einerseits gehäusefest gelagert und
andernends an einem ersten Anlenkpunkt 49 angebun-
den, der zwischen dem ersten gehäusefesten Drehpunkt
47 und dem ersten Seitenhandgriff 5 liegt. Der erste Sei-
tenhandgriff 5 ist somit in einer kreisabschnittsförmigen
Bewegung um den ersten gehäusefesten Drehpunkt 47
gegenüber dem Gehäuse 3 verlagerbar, so dass die ers-
te Haupterstreckungsrichtung 33 gegenüber der Quer-
richtung 31 um einen gewissen Winkelbereich verdreh-
bar ist.
[0036] Vergleichbar hierzu weist die zweite Entkopp-
lungseinrichtung 41 eine zweite, als Zugfeder 51 ausge-
führte Federeinrichtung und eine zweite Hebeleinrich-
tung 53 auf, wobei die zweite Hebeleinrichtung 53 einer-
seits an einem zweiten gehäusefesten Drehpunkt 55 an-
gelenkt und andererseits mit dem zweiten Seitenhand-
griff 7 verbunden ist. Die zweite Zugfeder 51 ist einerseits
gehäusefest gelagert und andernends an einem zweiten
Anlenkpunkt 57 angebunden, der zwischen dem ersten
gehäusefesten Drehpunkt 47 und dem ersten Seiten-
handgriff 5 liegt. Der zweite Seitenhandgriff 7 ist somit in
einer kreisabschnittsförmigen Bewegung um den zwei-
ten gehäusefesten Drehpunkt 55 gegenüber dem Ge-
häuse 3 verlagerbar, so dass die zweite Haupterstre-
ckungsrichtung 35 gegenüber der Querrichtung 31 um
einen gewissen Winkelbereich verdrehbar ist.
[0037] Es kann vorgesehen sein, dass jeder Entkopp-
lungseinrichtung 39, 41 jeweils zwei Zugfedern 43, 51
zugeordnet sind, so dass zwei Zugfedern 43 mit der ers-

ten Hebeleinrichtung 45 und zwei Zugfedern 51 mit der
zweiten Hebeleinrichtung 53 zusammenwirken.
[0038] Der erste gehäusefeste Drehpunkt 47 ist dabei
in Querrichtung 31 zwischen dem zweiten gehäusefes-
ten Drehpunkt 55 und dem zweiten Seitenhandgriff 7 an-
geordnet. Folglich ist der zweite gehäusefeste Drehpunkt
55 in Querrichtung 31 zwischen dem ersten gehäusefes-
ten Drehpunkt 47 und dem ersten Seitenhandgriff 5 an-
geordnet. Die Hebeleinrichtungen 45 und 53 sind dabei
derart gegengleich gebogen ausgeführt, dass sie eine
gleichzeitige Bewegung des ersten Seitenhandgriffs 5
und des zweiten Seitenhandgriffs 7 in Richtung der Ar-
beitsachse nach unten und nach oben durch eine Dreh-
bewegung um den jeweiligen gehäusefesten Drehpunkt
47 bzw. 55 ermöglichen.
[0039] Die Schutzeinrichtung 75 ist beim gezeigten
Ausführungsbeispiel auf einer der Werkzeugaufnahme
11 zugewandten Seite der Seitenhandgriffe 5, 7 ange-
ordnet und weist ein Gehäuse 77 auf, welches das Ge-
häuse 3 der Werkzeugmaschine 1 umfangsseitig um-
greift bzw. einfasst. Die Schutzeinrichtung 75 ist im We-
sentlichen symmetrisch zu einer Mittellängsebene der
Werkzeugmaschine 1 ausgeführt.
[0040] Die Schutzeinrichtung 75 ist vorliegend über ei-
ne Verbindungseinrichtung 78 and die Seitenhandgriffe
5, 7 angebunden. Die Verbindungseinrichtung 78 um-
fasst einen ersten Hebel 79, mittels welchem die Schut-
zeinrichtung 75 mit dem ersten Seitenhandgriff 5 und ei-
nen zweiten Hebel 81, mittels welchem die Schutzein-
richtung 75 mit dem zweiten Seitenhandgriff 9 verbunden
ist. Der erste Hebel 79 weist dabei einen ersten Anlenk-
punkt 83 in einem gehäusenahen Bereich des ersten Sei-
tenhandgriffs 5 und einen zweiten Anlenkpunkt 84 in ei-
nem in Querrichtung 31 äußeren Bereich der Schutzein-
richtung 75 auf. Vergleichbar weist der zweite Hebel 81
einen dritten Anlenkpunkt 85 in einem gehäusenahen
Bereich des zweiten Seitenhandgriffs 7 und einen vierten
Anlenkpunkt 86 in einem in Querrichtung 31 äußeren Be-
reich der Schutzeinrichtung 75 auf. Der zweite Anlenk-
punkt 84 und der vierte Anlenkpunkt 86 sind somit in
Querrichtung 31 weit voneinander entfernten Bereichen
der Schutzeinrichtung 75 angeordnet.
[0041] Die Schutzeinrichtung 75 ist über die Anlen-
kung mittels der Hebel 79 und 81 an die Seitenhandgriffe
5, 7 im Betrieb der Werkzeugmaschine 1 mit den Seiten-
handgriffen 5, 7 gegenüber dem Gehäuse 3 der Werk-
zeugmaschine 1 bewegbar, wobei die Schutzeinrichtung
75 über das Zusammenspiel der Entkopplungsvorrich-
tung 37 mit den Hebeln 79, 81 im Betrieb der Werkzeug-
maschine 1 in einem definierten Umfang in Längsrich-
tung 9 gegenüber dem Gehäuse 3 der Werkzeugmaschi-
ne 1 verlagerbar ist.
[0042] In der in den Figuren dargestellten Ruheposi-
tion der Werkzeugmaschine 1 liegt zwischen dem Ge-
häuse 77 der Schutzeinrichtung 75 und dem Gehäuse 3
der Werkzeugmaschine 1 quer zur Arbeitsachse 9 ein
geringer Abstand vor, um ein Verklemmen der Schutz-
einrichtung 75 gegenüber dem Gehäuse 3 im Betrieb der
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Werkzeugmaschine 1 zu verhindern.
[0043] Um einen guten Schutz der für mit den Akku-
schnittstelleneinrichtungen 19, 21 verbundene Akkumu-
latoren 15, 17 im Betrieb der Werkzeugmaschine 1 und
insbesondere auch bei einem Fall, Sturz oder derglei-
chen der Werkzeugmaschine 1 sicherzustellen, weist
das Gehäuse 77 der Schutzeinrichtung 75 einen ersten
Anschlagbereich 87 und das Gehäuse 3 einen zum Zu-
sammenwirken mit dem ersten Anschlagbereich 87 vor-
gesehenen zweiten Anschlagbereich 88 auf. Der erste
Anschlagbereich 87 und der zweite Anschlagbereich 88
weisen in Ruheposition der Werkzeugmaschine 1 in
Längsrichtung 9 einen definierten Abstand zueinander
auf. Wird die Schutzeinrichtung 75 im Betrieb der Werk-
zeugmaschine 1 bzw. insbesondere bei einem Fall, Sturz
oder dergleichen der Werkzeugmaschine 1 in eine der
Werkzeugaufnahme 11 abgewandte Richtung bezüglich
der Längsrichtung 9 verlagert, kommt das Gehäuse 77
der Schutzeinrichtung 75 nach Überwindung des Ab-
stands über den ersten Anschlagbereich 87 in Anlage
mit dem zweiten Anschlagbereich 88 des Gehäuses 3.
Hierdurch wird eine zusätzliche Abstützung der Schutz-
einrichtung 75 an dem Gehäuse 3 und hierdurch auch
ein verbesserter Schutz von mit den Akkuschnittstellen-
einrichtungen 19, 21 verbundenen Akkumulatoren 15,
17 erzielt.
[0044] Darüber hinaus weist die Schutzeinrichtung 75
vorliegend einen dritten, vorzugsweise komplett umlau-
fenden Anschlagbereich 89 auf. Das Gehäuse 3 weist
einen vierten Anschlagbereich 90 auf, der zum Zusam-
menwirken mit dem dritten Anschlagbereich 89 der
Schutzeinrichtung 75 vorgesehen ist. Beispielsweise bei
einem Fall oder Sturz der Werkzeugmaschine 1 kommt
ein Teil des dritten umlaufenden Anschlagbereichs 89
der Schutzeinrichtung 75 in Anlage mit einem Teil des
vierten Anschlagbereichs 90 des Gehäuses 3. Vorzugs-
weise liegt die Schutzeinrichtung 75 dabei über einen
durchgehenden Bereich in Längsrichtung 9 an dem Ge-
häuse 3 an, so dass eine gute Abstützwirkung erzielt ist
und mit den Akkuschnittstelleneinrichtungen 19, 21 ver-
bundene Akkumulatoren 15, 17 besonders gut geschützt
sind.
[0045] Die erste Akkuschnittstelleneinrichtung 19 ist
hier in einem dem ersten Seitenhandgriff 5 zugeordneten
Bereich der Schutzeinrichtung 75, d. h. auf der bezüglich
der Querrichtung 31 gleichen Seite der Werkzeugma-
schine 1 wie der erste Seitenhandgriff 5 angeordnet. Ver-
gleichbar hierzu ist die zweite Akkuschnittstelleneinrich-
tung 21 in einem dem zweiten Seitenhandgriff 7 zuge-
ordneten Bereich der Schutzeinrichtung 75, d. h. auf der
bezüglich der Querrichtung 31 gleichen Seite der Werk-
zeugmaschine 1 wie der zweite Seitenhandgriff 7 und
auf einer der Seite des ersten Seitenhandgriffs 5 gegen-
überliegenden Seite der Werkzeugmaschine 1 angeord-
net.
[0046] Die erste Akkuschnittstelleneinrichtung 19 ist
im Wesentlichen spiegelsymmetrisch bezüglich der Ar-
beitsachse 9 zur zweiten Akkuschnittstelleneinrichtung

21 ausgeführt, wobei im Folgenden die erste Akku-
schnittstelleneinrichtung 19 stellvertretend für die zweite
Akkuschnittstelleneinrichtung 21 beschrieben wird.
[0047] Die erste Akkuschnittstelleneinrichtung 19
weist eine im Wesentlichen ebene Grundplatte 61 und
eine Anschlusseinrichtung 63 zum Aufnehmen des ers-
ten Akkumulators 15 auf, wobei der erste Akkumulator
15 über eine Bewegung in Einschubrichtung 65 mit der
Anschlusseinrichtung 63 in Wirkverbindung und in einer
entgegengesetzt orientierten Bewegungsrichtung von
der Anschlusseinrichtung 63 lösbar ist. Mit Hilfe der An-
schlusseinrichtung 63 ist der zweite Akkumulator 17 wie-
der lösbar mit der Schutzeinrichtung 75 und somit mit
der Werkzeugmaschine 1 sowohl mechanisch als auch
elektrisch verbindbar. Durch die wiederlösbare Verbin-
dung des ersten Akkumulators 15 kann elektrische En-
ergie von den Akkumulatoren 15, 17 zu den Verbrau-
chern, z. B. dem Elektromotor, der Werkzeugmaschine
1 gelangen. Es ist bei möglich, dass lediglich ein einziger
Akkumulator zur Versorgung der Werkzeugmaschine 1
verwendet wird.
[0048] Die Einschubrichtung 65 ist vorliegend senk-
recht zu der Längsrichtung 9 und zur Querrichtung 31 in
einer Frontrichtung 95 orientiert, kann bei alternativen
Ausführungen grundsätzlich beliebig orientiert sein und
sich beispielsweise in Querrichtung 31 erstrecken. Dar-
über hinaus kann die Einschubrichtung 65 einen Winkel
gegenüber der Frontrichtung 95, der Querrichtung 31
und/oder der Längsrichtung 9 aufweisen.
[0049] Zur Aufnahme des ersten Akkumulators 15
weist die Schutzeinrichtung 75 eine Ausnehmung 91 auf,
die eine Anordnung des ersten Akkumulators 15 in der
Einschubrichtung 65 an der erste Akkuschnittstellenein-
richtung 19 ermöglicht. Die Ausnehmung kann bei alter-
nativen Ausführungen auch an anderen Positionen vor-
gesehen sein, so dass eine Anordnung des Akkumula-
tors an der ersten Akkuschnittstelleneinrichtung mit
grundsätzlich nahezu beliebig orientierten Einschubrich-
tungen 65 möglich ist.
[0050] In einem montierten Zustand der ersten Schut-
zeinrichtung 75 bildet die Schutzeinrichtung 75 eine Art
Käfig mit einem Innenraum 93. Die Schutzeinrichtung 75
ist vorliegend derart ausgeführt, dass der Akkumulator
17 vorliegend vollständig in dem von der Schutzeinrich-
tung 75 definierten Innenraum 93 anordenbar ist.
[0051] Die Schutzeinrichtung 75 kann grundsätzlich
einteilig oder mehrteilig ausgeführt sein. Es kann vorge-
sehen sein, dass der Akkumulator im mit der Akkuschnitt-
stelleneinrichtung verbundenen Zustand nicht vollstän-
dig in dem Innenraum angeordnet ist, sondern zumindest
teilweise aus dem Innenraum herausragt.
[0052] Die Schutzeinrichtung 75 ist in diesem Fall al-
lerdings vorzugsweise auch derart gestaltetet, dass bei
einem Fall oder Sturz der Werkzeugmaschine 1 in einer
grundsätzlich beliebigen Richtung die Schutzeinrichtung
75 vor einem mit der Akkuschnittstelleneinrichtung 19
verbundenen Akkumulator 15 in Kontakt mit einem pla-
nen Untergrund 97 kommt, so dass der Akkumulator 15
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in gewünschtem Umfang durch die Schutzeinrichtung 75
geschützt ist.

Patentansprüche

1. Werkzeugmaschine (1), insbesondere Meißelham-
mer, mit einem Gehäuse (3), einer in einer Längs-
richtung (9) verlaufenden Arbeitsachse, wenigstens
einer Akkuschnittstelleneinrichtung (19, 21) für ein
wiederlösbares Verbinden wenigstens eines Akku-
mulators (15, 17) mit der Werkzeugmaschine (1) und
einem ersten Seitenhandgriff (5) mit einer ersten
Haupterstreckungsrichtung (33) und einem zweiten
Seitenhandgriff (7) mit einer zweiten Haupterstre-
ckungsrichtung (35), wobei die Seitenhandgriffe (5,
7) im Wesentlichen symmetrisch zu der Längsrich-
tung (9) angeordnet sind, wobei wenigstens eine
Entkopplungseinrichtung (39, 41) zur vibrations-
dämpfenden Anbindung der Seitenhandgriffe (5, 7)
an dem Gehäuse (3) vorgesehen ist, wobei eine
Schutzeinrichtung (75) zum Schutz eines mit der Ak-
kuschnittstelleneinrichtung (19, 21) gekoppelten Ak-
kumulators (15, 17) vorgesehen ist, und wobei die
Schutzeinrichtung (75) einen Innenraum (93) zum
wenigstens teilweisen Aufnehmen wenigstens eines
Akkumulators (15, 17) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzeinrichtung (75) das Ge-
häuse (3) der Werkzeugmaschine (1) bezüglich der
Längsrichtung (9) in Umfangsrichtung umfasst und
über wenigstens eine Verbindungseinrichtung (78)
mit wenigstens einem Seitenhandgriff (5, 7) verbun-
den ist.

2. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung
(78) derart ausgeführt ist, die Schutzeinrichtung (75)
im Wesentlichen in Längsrichtung (9) gegenüber
dem Gehäuse (3) bewegbar ist.

3. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungseinrichtung (78) wenigstens zwei
Hebel (79, 81) aufweist, wobei die Schutzeinrichtung
(75) mittels eines ersten Hebels (79) mit dem ersten
Seitenhandgriff (5) und mittels eines zweiten Hebels
(81) mit dem zweiten Seitenhandgriff (7) verbunden
ist.

4. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungseinrichtung (78) wenigstens zwei
flexible Elemente aufweist, wobei die Schutzeinrich-
tung mittels eines ersten flexiblen Elements mit dem
ersten Seitenhandgriff (5) und mittels eines zweiten
flexiblen Elements mit dem zweiten Seitenhandgriff
(7) verbunden ist.

5. Werkzeugmaschine nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die flexiblen Elemente mit ei-
nem elastomeren Werkstoff ausgeführt sind.

6. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzeinrichtung (75) einen ersten Anschlag-
bereich (87) und das Gehäuse (3) der Werkzeugma-
schine (1) einen zweiten Anschlagbereich (88) auf-
weist, wobei die Schutzeinrichtung (75) und das Ge-
häuse (3) der Werkzeugmaschine (1) über die An-
schlagbereiche (87, 88) miteinander in Anlage kom-
men, wenn die Schutzeinrichtung (75) gegenüber
dem Gehäuse (3) der Werkzeugmaschine (1) aus-
gehend von einer Ruhelage um einen Wert größer
als ein definierter Grenzwert in Längsrichtung (9)
verlagert ist.

7. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzeinrichtung (75) einen dritten Anschlag-
bereich (89) und das Gehäuse (3) der Werkzeugma-
schine (1) einen vierten Anschlagbereich (90) auf-
weist, wobei der dritte Anschlagbereich (89) und der
vierte Anschlagbereich (90) sich im Wesentlichen in
Längsrichtung (9) erstrecken.

8. Werkzeugmaschine nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzeinrichtung (75) bezüglich der Längsrichtung
(9) auf einer einer Werkzeugaufnahme (11) zuge-
wandten Seite des jeweiligen Seitenhandgriffs (5, 7)
angeordnet ist.

9. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzeinrichtung (75) wenigstens zwei Akku-
schnittstelleneinrichtung (19, 21) aufweist, wobei die
Akkuschnittstelleneinrichtungen (19, 21) insbeson-
dere im Wesentlichen symmetrisch zu der Längs-
achse (9) angeordnet sind.

10. Werkzeugmaschine nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzeinrichtung (75) wenigstens eine im Wesent-
lichen senkrecht zur Längsrichtung (9) und senk-
recht zu einer Querrichtung (31) weisende Ausneh-
mung (91) zur Wirkverbindung eines Akkumulators
(15, 17) mit der Akkuschnittstelleneinrichtung (19,
21) aufweist.

11. Werkzeugmaschine nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzeinrichtung (75) derart ausgestaltet ist, dass
bei mit wenigstens einer Akkuschnittstelleneinrich-
tung (19, 21) verbundenem Akkumulator (15, 17)
und einem Fall der Werkzeugmaschine (1) in jegli-
cher Richtung, die Schutzeinrichtung (75) vor dem
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mit der Akkuschnittstelleneinrichtung (19, 21) ver-
bundenen Akkumulator (15, 17) in Kontakt mit einem
planen Untergrund (97) kommt.

12. Werkzeugmaschine nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine ers-
te Entkopplungseinrichtung (39), welche eine erste
Federeinrichtung (43) und eine erste Hebeleinrich-
tung (45) aufweist, mittels welcher der erste Seiten-
handgriff (5) drehbar an einem gehäusefesten ers-
ten Drehpunkt (47) angelenkt ist, und eine zweite
Entkopplungseinrichtung (41), welche eine zweite
Federeinrichtung (51) und eine zweite Hebeleinrich-
tung (53) aufweist, mittels welcher der zweite Sei-
tenhandgriff (7) drehbar an einem gehäusefesten
zweiten Drehpunkt (55) angelenkt ist, vorgesehen
ist, wobei die erste Federeinrichtung (43) einerseits
gehäusefest gelagert ist und andererseits mit der
ersten Hebeleinrichtung (45) verbunden ist, und wo-
bei die zweite Federeinrichtung (51) einerseits ge-
häusefest gelagert ist und andererseits mit der zwei-
ten Hebeleinrichtung (53) verbunden ist.
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